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RS OGH 1976/9/13 Bkd36/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1976

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Die gewissenhafte Berufsausübung gebietet es, daß der Anwalt sich mit dem ihm von einem Gewährsmann

empfohlenen Klienten direkt in Verbindung setzt und sich nicht auf die Information dieses Gewährsmannes verläßt.
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